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Arbeitsrecht 
(Nr. 259/2004) 

 
Keine Teilzeit 

 
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg  
entschied: 
 
Entscheiden sich Eltern nach der Geburt eines Kindes für eine 
bestimmte Zeit ganz aus dem Job auszusteigen, können sie 
während der geplanten Elternzeit keinen Anspruch auf Teilzeit-
arbeit geltend machen. 
 
 
Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg  
                 - Datum unbekannt – 
Aktenzeichen: 3 Sa 44/03 
 
Veröffentlicht: Wirtschaftswoche Nr. 31/2004  
                         vom 22.07.2004 – Seite 149  
23.07.2004 

 
 


